Ü b e r s e t z u n g
Moskauer-Erklärung

des European Councils of Religious Leaders
Förderung der Menschenwürde – durch Menschenrechte und traditionelle Werte

Als Mitglieder des European Councils of Religious Leaders, der im Juni 2011 in Moskau zusammengetreten ist, möchten wir der Russisch-Orthodoxen Kirche und Seiner Heiligkeit, dem Patriarchen Kirill von Moskau und Ganzrussland, unseren herzlichen Dank und unsere Anerkennung aussprechen für ihre großzügige Gastfreundschaft und Aufnahme, die sie uns haben zuteil werden lassen.
Diese Erklärung, die von unserem ersten Treffen in Russland stammt, reiht sich ein in die Reihe vorangehender Erklärungen des Europäischen Rates führender Religionsvertreter. Sie führt unsere Arbeit für die Förderung des interreligiösen Dialogs und einer Kultur des Friedens und der Toleranz weiter in der zuversichtlichen Hoffnung, dass dadurch der Beitrag der religiösen Gemeinschaften Europas zum geistlichen und materiellen Wohl der Menschen in Europa und in der ganzen Welt in diesen Zeiten des Wandels und der Herausforderungen vertieft und ausgedehnt wird.
Als führende Religionsvertreter in Europa sind wir zutiefst besorgt über die vielen und schwerwiegenden Verletzungen der Menschenwürde und der Menschenrechte in Europa und überall in der Welt. Da uns die früheren Gewalttaten in der Geschichte Europas noch in Erinnerung sind, stehen uns die Grausamkeiten von Völkermorden, Kriegen und terroristischen Anschlägen vor Augen, die die letzten Jahrzehnte gekennzeichnet haben. Bei der Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen haben wir in der vorliegenden Erklärung unser Verständnis der wichtigen Beziehungen zwischen den Quellen der menschlichen Würde, der Menschenrechte und der traditionellen Werte untersucht. Dabei haben wir die entscheidenden Diskussionen der vergangenen Jahre berücksichtigt, die zwischen uns und in anderen Gremien einschließlich des Rates für Menschenrechte der Vereinten Nationen stattgefunden haben. Unter traditionellen Werten verstehen wir die Werte, die in den verschiedenen Religionen und Kulturen weit verbreitet sind, und die die sittlichen Grundlagen für unsere Gesellschaften geschaffen haben.
In dieser Erklärung soll versucht werden, die gemeinsame sittliche Basis herauszuarbeiten, die wir miteinander teilen. Dabei sollen nicht die Unterschiede unserer jeweiligen Glaubensüberzeugungen im Blick auf Gott und das Göttliche, das Wesen der menschlichen Person und die Beziehung zwischen ihnen geleugnet werden.
Wir sind uns dessen bewusst, dass wir als führende Religionsvertreter, die ihrem Verständnis des Göttlichen sowie ihrem Gewissen und ihren Traditionen verpflichtet sind, durch unsere Betrachtungsweise Befürchtungen auslösen und sogar auf Ablehnung seitens derer stoßen können, die eine andere Sichtweise haben als wir. Wir glauben jedoch, dass unser Beitrag zu einer ungeteilten Akzeptanz der Menschenrechte darin besteht, dass wir darauf dringen, dass ein volles Verständnis der menschlichen Person und ihrer Würde in den eigentlichen Quellen jeder Autorität verwurzelt sein muss. Wir glauben, dass unser Verständnis menschlicher Würde ein unverrückbarer Bestandteil des Kampfes gegen Ungerechtigkeit und Gewalt sein sollte.
Als Vertreter von Religionsgemeinschaften in Europa glauben wir, dass echte menschliche Freiheit in der Bereitschaft zum Ausdruck kommt, für die Wahrheit und Gerechtigkeit einzutreten, die von oben kommt, und dass darin die grundlegende Würde des Menschen begründet ist.

Aus diesem Grund und um einen zusätzlichen Beitrag zu leisten, möchten wir folgende Erklärung abgeben:

„ 1. Die Würde des Menschen ist das Kernstück aller unserer religiösen Traditionen. Jedem Menschen ist diese Würde zuteil geworden; sie sollte unabhängig vom religiösen oder sittlichen Status oder irgendeiner anderen Eigenschaft der Person geachtet werden, selbst wenn sie zum Beispiel durch Verbrechen oder unmenschliches und unsittliches Verhalten befleckt worden ist. Aus der Sicht der Religionen ist die menschliche Würde unmittelbar von der Beziehung zwischen dem Göttlichen oder der höchsten Wirklichkeit einerseits und den Menschen andererseits hergeleitet; von ihr her definiert sich die angemessene Beziehung zwischen den Menschen in dieser Welt. Aus der menschlichen Würde erwachsen grundlegende Freiheiten und Rechte ebenso wie sittliche Verpflichtungen. In diversen religiösen Traditionen kommt die Achtung der menschlichen Würde in Lehren über Verantwortung, Tugend und Nächstenliebe zum Ausdruck.
2. Es liegt in der Natur religiöser Traditionen, das Göttliche als die höchste Quelle aller Autorität anzuerkennen. Das bedeutet, dass alle Entscheidungen oder Übereinkünfte, die von Menschen getroffen werden, zur Diskussion stehen. Diese Haltung setzt sich für die grundlegenden Freiheiten ein, die in den Menschenrechten zum Ausdruck kommen, und gibt uns die Freiheit, alle Formen von Tyrannei und Absolutismus zu hinterfragen.
3. Die grundlegende Freiheit, die aus der menschlichen Würde erwächst, ist die Freiheit, das Gute oder das Böse zu wählen und sich so für die Verwirklichung dieser Freiheit für alle einzusetzen. Daraus folgt, dass wir uns inter alia dem Recht auf Leben und Meinungsfreiheit, der Religionsfreiheit, der Freiheit von Unterdrückung, der Freiheit von Folter und anderer unmenschlicher oder entwürdigender Behandlung, der Freiheit von Hunger und der Freiheit von allem, was unsere Menschenwürde untergräbt, verpflichtet wissen.
4. In allen religiösen Traditionen begründet die Menschenwürde auch die Verantwortung der Gläubigen gegenüber dem Göttlichen und gegenüber den Mitmenschen und bildet die Basis für Freiheit und Verantwortung. Wenn die Menschen auch grundsätzlich frei sind, so ist doch jeder eingebunden in ein Netzwerk von Beziehungen gegenseitiger Abhängigkeit, in dem das Handeln des Einzelnen Rückwirkungen auf die anderen hat. Das trifft auf alle Ebenen der Gesellschaft zu, von Familienbeziehungen bis hin zu Verpflichtungen auf nationaler Ebene und zu globaler Solidarität. In unserer Zeit ist die Verantwortung für die Umwelt und für zukünftige Generationen zu einem unserer Hauptanliegen geworden.
5. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948) ist ein Ausdruck gemeinsamer Werte, die über Grenzen von Religionen und Kulturen hinweg anerkannt werden, und die wir als führende Vertreter unterschiedlicher religiöser Traditionen nachdrücklich unterstützen. Diese Kodifizierung der Menschenrechte war das Ergebnis langwieriger Prozesse und geschah vor dem Hintergrund grauenhafter Beispiele der Missachtung der Menschenwürde. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat – zusammen mit den gesetzlich verbindlichen Menschenrechtsinstrumenten, die sich daraus entwickelt haben – entscheidend zur Förderung der Menschenwürde in den letzten Jahrzehnten beigetragen. Die Europäische Menschenrechtskonvention und der dazugehörige Gerichtshof haben in besonderer Weise der Förderung der Menschenrechte in Europa gedient.
6. Unser Verständnis der Menschenrechte hat seine Wurzeln in unserem Verständnis der Menschenwürde und umfasst viele unserer zentralen religiösen Werte. Darum sehen wir in den Menschenrechten kein neues Wertesystem, sondern vielmehr einen in Form gegossenen Ausdruck einiger unserer traditionellen sittlichen Werte, die für Staaten verbindlich sind und von verschiedenen religiösen und traditionellen Wertesystemen unterstützt werden.
7. Traditionelle Werte sind oft tief verwurzelt und können in der Praxis gegebenenfalls größere Autorität in der Gesellschaft haben als das positive Recht. Sie können die menschliche Würde und ein würdevolles menschliches Leben stärken und müssen von den traditionellen Verhaltensweisen unterschieden werden, die die menschliche Würde beeinträchtigen und oft im Gegensatz zu echten religiösen Werten und Grundsätzen stehen. Die allgemeine Anerkennung der Bedeutung bestimmter traditioneller Werte bedeutet jedoch nicht die Annahme aller Werte, da diese sich sowohl innerhalb einer Kultur als auch unter den Kulturen voneinander unterscheiden. 
8. In unseren vorangegangenen Erklärungen – Die Berliner Erklärung über Interreligiösen Dialog (2008), Die Lille-Erklärung über eine Kultur des Friedens (2009) und die Istanbuler Erklärung über Toleranz (2010) – haben wir unsere Verpflichtung zur Toleranz und zur Achtung der Menschenrechte und ihrer entsprechenden traditionellen religiösen Werte, Glaubensartikel und Glaubensbekenntnisse bekräftigt. Als führende Religionsvertreter ziehen wir Gewinn aus den religiösen Dialogen über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg, nicht zuletzt im Rahmen der Bewegung „Religionen für den Frieden“ und des „Europäischen Rates führender Religionsvertreter“. Die Werte haben nicht überall die gleichen Ausdrucksformen; und wir legen großen Wert auf gegenseitige Befruchtung, gegenseitige Infragestellung und die wechselseitige Verantwortung, die den Dialog erleichtern.
9. Aus der Überzeugung heraus, dass die Förderung der Menschenwürde zum Kern aller unserer religiösen Traditionen gehört, sehen wir in einer aktiveren Zusammenarbeit zwischen Religionsgemeinschaften und politischen Verantwortungsträgern die Voraussetzung für die Förderung der Menschenwürde und der Durchsetzung der Menschenrechte.

Auf der Basis dieser Grundsätze und Überzeugungen verpflichten  wir uns als führende Vertreter der verschiedenen Religionen Europas:

 - Als Einzelpersonen und gemeinsam mit allen Menschen guten Willens zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Menschenrechte, so wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen Konvention und der daraus entstandenen Übereinkommen mit den dazugehörigen Verpflichtungen festgelegt sind, eingehalten werden und damit die Freiheit und die Würde der Menschen, die ihre Wurzeln im Göttlichen haben, gewährleistet sind.
- Uns dafür einzusetzen, dass empfundene und tatsächliche Gegensätze zwischen Menschenrechten einerseits und traditionellen und religiösen Werten andererseits überwunden werden, und uns dagegen auszusprechen, dass z.B. das Vokabular der traditionellen Werte dazu missbraucht wird, bestehende Machtstrukturen zu stützen, und das Vokabular der Menschenrechte dafür eingesetzt wird, Programme zu fördern, die mit der menschlichen Würde unvereinbar sind.
 - Mit politischen Verantwortungsträgern und Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, um eingehender die Wechselwirkung zwischen traditionellen Werten und Menschenrechten zu untersuchen: wie sie sich gegenseitig stützen und beeinflussen, und wie bestimmte Ausdrucksformen der Menschenrechte mit bestimmten traditionellen sittlichen Werten in Konflikt geraten können.

 - Kritisch unsere eigenen Verhaltensweisen zu überprüfen, um in unseren eigenen religiösen Gemeinschaften das aufzuspüren, was der Menschenwürde, der wir uns verpflichtet wissen, nicht förderlich ist. Daraufhin werden wir uns besonders für die Förderung der Achtung der Menschenrechte einsetzen.
 - Unser Engagement im interreligiösen Dialog zu verstärken, um Erkenntnisse und Erfahrungen auszutauschen und uns die kritische und ehrliche Offenheit zu Nutzen zu machen, die für jeden aufrichtigen Dialog kennzeichnend ist. Wir werden uns besonders dafür einsetzen, dass die Beteiligung von Frauen und Jugendlichen an unserem Dialog verstärkt und dafür Sorge getragen wird, dass sie einen angemessenen Platz und eine angemessene Stimme in unseren Gemeinschaften haben.

- Öffentlich über die Freiheit und die Verantwortung zu sprechen, die sich aus der Würde des Menschen ergeben Wir werden besonders dafür sorgen, dass wir auch weiterhin den Gruppen in unseren Gemeinschaften eine Stimme geben, die oft an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind, z.B. Armen, Migranten und Menschen, die mit HIV/Aids leben oder damit infiziert sind.
Auf unserer Ratssitzung in Moskau sind wir erneut erfüllt gewesen von unserem gemeinsamen Engagement für das Wohl des Menschen und die Qualität des menschlichen Lebens auf der Basis der Achtung vor der Würde jedes Menschen. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Zusammenarbeit untereinander und mit anderen Organisationen, die diesen Zielen verpflichtet sind, auszudehnen. Das sichtbare Zeichen dafür, dass wir diesen Verpflichtungen nachkommen, wird in den Augen der Welt das Ausmaß sein, in dem sie in unseren Gemeinschaften und in unserer Gesellschaft verwirklicht werden.
